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Von
der

besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß 
oder die Täter eine außerordentlich hohe Risikobereit- 

schait besitzen und ihr Vorgehen von einer hohen Brutali-̂  
gekennzeichnet ist. Sie sind in der Regel berei-fe, das Lehen 
und die Gesundheit der Geisel bedenkenlönZzür Erzwingung 
ihrer Freilassung aus den Untersuchungshaft ans halten und 
eines freien Abzuges Staatsgrenze der DDR, ins
k a p i t a l i s t i s c h e ^ S p i e l  zu setzen.
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Geiselnahmen von Mitarbeitern der S5.cherheitsorgane werden 
voll durch den Tatbestand des § 102, Abs, 1 des StGB ge
schützt, der besagt:

"(1) Wer es mit dem Siel, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik zu schädigen, unternimmt, einen Angriff auf 
Leben oder Gesundheit eines Bürgers der Deutschen 
Demokratischen Republik bei Ausübung oder wegen seiner 
staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit zu be
gehen oder in anderer Weise gegen ihn Gewalt anzuven- 
den, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren 
bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebensläng
liche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden.'

Bei Geise 1 nahznen 
sich seitens der

ist in der Regel davon auszugehen, daß e:
Täter um langfristig geplante und vorbe

reitete Aktionen handelt, denen von Anfang an mit höchster 
Wachsamkeit zu begegnen ist. Dieses Erfordernis ergibt sich 
insbesondere aus den Bestimmungen des § 94 StGB, der fest-
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"Unternehmen im Sinn 
Ve rw i rk 1 i c nur ~ p s <= e

ieses Gesetzes ist jede auf die~ 
rbrechens gerichtete Tätigkeit"'
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ger veroreciien hervorhebt. i v- cerar


